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L A N D R A T S A M T  A I C H A C H - F R I E D B E R G  
 
 
 

AL/SG: Abt. 1 - Zentrale Angelegenheiten, 
Kreisentwicklung, Beteiligungen 

Aktenzeichen:  

Aichach, den 12.05.2026 
 

S i t z u n g s v o r l a g e    

 

Drucksache: 1/015/2026 - öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Kreistag 18.05.2026   

 
 
Betreff: 
 

Berufung von Vertretern des Landkreises in die Gremien von Zweckverbänden, Gesellschaften, 
Vereinen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Organisationen 

 
 
Anlagen 
 
  

---   

 
 
Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse: 
 

--- 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

1. Gesamtkosten:   
    Mittel stehen zur Verfügung   Verwaltungshaushalt  
    Mittel stehen nicht zur Verfügung   Vermögenshaushalt 

2. Deckungsvorschlag: 
      

3. Folgekosten:       
    Personalkosten:       
    Sach- und Unterhaltskosten:       
    Finanzierungskosten:       
    Sonstiges:       
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Sachverhalt: 
 
Der Landkreis ist in zahlreichen Gremien verschiedener Organisationen tätig. U. a. werden dort 
Landkreisaufgaben wahrgenommen. Oftmals geschieht dies im Wege der interkommunalen Zu-
sammenarbeit. Die Amtszeit der bisherigen Vertreter endete am 30.04.2026 bzw. sobald neue 
Vertreter berufen sind. Der Kreistag 2026/2032 hat daher neue Vertreter abzuordnen. Ein Vertei-
lungsverfahren wie bei Ausschussbesetzungen ist dabei nicht anzuwenden. Der Kreistag ist bei 
der Personalauswahl in seiner Entscheidung frei.  
 
Die Angaben über die Höhe der Sitzungsgeldentschädigung beziehen sich auf den derzeitigen 
Stand. Die Höhe wird teilweise neu festgesetzt. Soweit die Organisationen nicht selbst entschädi-
gen, leistet der Landkreis nach der Entschädigungssatzung eine entsprechende Sitzungsgeldent-
schädigung. Daneben können Reisekosten im Rahmen des Bayerischen Reiskostengesetzes 
(BayRKG) geltend gemacht werden. 
 
Die Fraktionen und Gruppierungen wurden gebeten, Vorschläge für die Besetzung der Gremien 
einzureichen. Die Verwaltung wird eine Tischvorlage mit allen Vorschlägen erstellen und diese 
jeweils alphabetisch sortieren. In der Sitzung können weitere Vorschläge eingebracht werden. Es 
wird vorgeschlagen, über die Vorschläge in alphabetischer Reihenfolge abzustimmen. Den einzel-
nen Kandidaten wird davor Gelegenheit gegeben, kurz ihre persönliche Motivation für die jeweilige 
Berufung darzustellen. 
 
Ist die erforderliche Zahl an Berufungen mit annehmenden Beschlüssen erfolgt, erübrigt sich eine 
Abstimmung über die restlichen Vorschläge. 
 
Soweit eine Entschädigung entsprechend der Entschädigungssatzung des Landkreises erfolgt, gilt 
dies nur für die ehrenamtlich tätigen Kreisrätinnen und Kreisräte, nicht aber für den Landrat. 
 
Die Vertreter des Landkreises Aichach-Friedberg in der Landkreisversammlung des Bayerischen 
Landkreistages wurden bereits in der Sitzung des Kreistages am 11.05.2026 benannt. 
 
 
1. Vorstandschaft des Wittelsbacher Land e. V. 
 
Anzahl der Mitglieder: Drei (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 
 
Aufgaben: 
- Nachhaltige Regionalentwicklung 
- Schaffung einer Landkreisidentität 
- Umsetzung von EU-Förderprogrammen 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
 
ordentliches Mitglied Stellvertreter ordentliches Mitglied Stellvertreter 

n e u b i s h e r 

  Dr. Metzger Losinger 

  Kopold-Keis Müllegger-Steiger 

  Dr. Sturm Rinderhagen 

 
 
 
2. Verbandsversammlung des Abfallzweckverband Augsburg (AZV) 
 
Anzahl der Mitglieder: Drei (der Landrat ist geborenes Mitglied) 
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Aufgaben: 
- Entsorgung und Verwertung der im Verbandsgebiet anfallenden und in der AVA thermisch be-

handelbaren Abfälle und Wertstoffe 
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen des Landkreises 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: 150,00 € zzgl. 50,00 € Aufwandsentschädigung pro Monat 
 
ordentliches Mitglied Stellvertreter ordentliches Mitglied Stellvertreter 

n e u b i s h e r 

Dr. Sturm  Dr. Metzger Losinger 

  Kandler Nagl 

  Tomaschko Seitz 

 
 
3. Verwaltungsrat des Abfallverwertung Augsburg KU (AVA KU) 

Anzahl der Mitglieder:   Drei (der Landrat ist geborenes Mitglied) 
 
Aufgaben: 
- Betrieb der Abfallverwertungs- und Behandlungsanlagen 
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen des AZV  
- Überwachung und Beratung der Geschäftsführung des Vorstandes 

 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: 200,00 € 
 

ordentliches Mitglied ordentliches Mitglied 

n e u b i s h e r 

Dr. Sturm Dr. Metzger 

 Kandler 

 Tomaschko 

 
Die Verwaltungsräte (ausgenommen der Landrat) werden durch die Verbandsversammlung des 
AZV entsandt. Der Landkreis besitzt ein Vorschlagsrecht. Die Verbandsräte des Landkreises 
Aichach-Friedberg in der Verbandsversammlung des AZV werden daher angewiesen, die o. g. 
Personen in den Aufsichtsrat der AVA GmbH zu bestellen (Art. 33 Abs. 2 Satz 4 KommZG). 
 
 
4. Verbandsversammlung des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmie-

rung Augsburg (ZRF) 

Anzahl der Mitglieder: Drei (der Landrat ist geborenes Mitglied) 

Aufgaben: 
- Wahrnehmung des Rettungsdienstes nach den Bestimmungen des Bayer. Rettungsdienstgeset-

zes 
- Betrieb der Integrierten Leitstelle  
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: 50,00 € 
 

ordentliches Mitglied Stellvertreter ordentliches Mitglied Stellvertreter 

n e u b i s h e r 
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Dr. Sturm  Dr. Metzger Losinger 

  Nagl Eichmann 

  Scharold Mayer 

 
 
5. Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands Augsburg 
 
Anzahl der Mitglieder: Zwei (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 

Aufgaben: 
Der Planungsausschuss ist zuständig für die Beschlussfassung über: 
 

- die Verfahrensschritte zur Ausarbeitung des Regionalplans, 
- Teilfortschreibungen des Regionalplans, 
- Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren, an denen der Planungsausschuss beteiligt 

wird, 
- Angelegenheiten nach Art. 34 Abs. 2 Nrn. 3 bis 5 KommZG 

o Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzung und 
die Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung, 

o die Beschlussfassung über den Finanzplan 
o die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahresabschlusses und die Entlas-

tung 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: 45,00 €  
 
ordentliches Mitglied Stellvertreter ordentliches Mitglied Stellvertreter 

n e u b i s h e r 
  Dr. Metzger Veit-Wiedemann 

  Schindele Dr. W. von Thienen 

 
 
6. Berufsschulausschuss Augsburg 

Derzeit besteht zwischen den Gebietskörperschaften Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg und 
dem Landkreis Aichach-Friedberg keine gemeinsame Zweckvereinbarung im Bereich des Berufs-
schulwesens. Eine Grundlage für die Bildung eines gemeinsamen Berufsschulausschusses ist 
somit nicht gegeben.  
 
 
 
 
7. Mitgliederversammlung des Vereins zur Sicherung überörtlicher Erholungsgebiete für die 
Region Augsburg (EVA) e.V. 
 
Anzahl der Mitglieder: Drei (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 
 
 
Aufgaben: 
- Sicherstellung überörtlicher Erholungsflächen  
- Förderung überörtlicher Erholungsprojekte 
- Ausbau von Wanderwegen im Gebiet der Mitglieder 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
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ordentliches Mitglied Stellvertreter ordentliches Mitglied Stellvertreter 

n e u b i s h e r 

  Dr. Metzger Losinger 

  P. von Thienen Rinderhagen 

  Scharold Hatzold 

 
 
8. Vollversammlung des Kreisjugendrings Aichach-Friedberg 
 
Anzahl der Mitglieder: Fünf (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 
 
Aufgaben: 
Einsatz für die Belange der jungen Menschen im Landkreis durch Jugendarbeit, Jugendpolitik und 
Zusammenarbeit mit Verbänden und öffentlichen Stellen 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
 

ordentliches Mitglied Stellvertreter ordentliches Mitglied Stellvertreter 

n e u b i s h e r 

  Dr. Metzger Losinger 

  Ankner Dr. Sturm 

  Stößlein Faller 

  Meitinger Dußmann 

  Neumaier Rinderhagen 

 
 
9. Aufsichtsrat der Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg 

Anzahl der Mitglieder: Fünf (der Landrat ist geborenes Mitglied) 

Aufgaben: 
- Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversor-

gung der Landkreisbevölkerung  
- Beratung, Förderung und Überwachung der Geschäftsführung  
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: 55,00 € 
 

ordentliches Mitglied ordentliches Mitglied 

n e u b i s h e r 

Dr. Sturm Dr. Metzger 

 Böck  

 Echter 

 Habermann 

 Zinnecker 

 
 
10. Aufsichtsrat der Biomasse-Wärmeverbund Aichach GmbH 



 
Sitzungsvorlage 1/015/2026 vom 12.05.2026 Seite 6  

 

Anzahl der Mitglieder: Drei (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 

Aufgaben: 
- Betrieb des Biomasse-Heizkraftwerkes 
- Beratung, Förderung und Überwachung der Geschäftsführung  
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: 60,00 €  
 

ordentliches Mitglied ordentliches Mitglied 

n e u b i s h e r 

 Dr. Metzger 

 Büchler 

 Lenz 

 
 
11. Arbeitsgemeinschaft Öffentliche und Freie Wohlfahrtspflege im Landkreis Aichach-
Friedberg (ARGE)  
 
Je ein Mitglied der im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen  
 
Aufgaben: 
- Beratende Tätigkeit:  
- Förderung der Zusammenarbeit der Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege 
- Abstimmung und Bedarfsklärungen von Einrichtungen und Diensten 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
 
 
 
ordentliches Mitglied Stellvertreter ordentliches Mitglied Stellvertreter 

n e u b i s h e r 

  Koppold Resch 

  Brülls Federlin 

  Ankner Erhard 

  Rinderhagen  Neumaier 

  Mair Dr. Kuchlbauer 

  Schindele Stößlein 

  Arzberger Posch 

  Faller Lenz 

 
 
12. Aufsichtsrat des IT-Gründerzentrums  
 
Anzahl der Mitglieder: Zwei (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 
 
Aufgaben: Beratung und Überwachung der Geschäftsführung 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
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Stellvertreter Stellvertreter 

n e u b i s h e r 

 Dr. Metzger 

 Kleist 

 
13. Aufsichtsrat der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH 
 
Anzahl der Mitglieder: Drei (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 
 
Aufgaben:  
- Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur des Wirtschaftsraumes Augsburg durch: 
   a) Regionalmanagement  
   b) Regionalmarketing 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
 

ordentliches Mitglied ordentliches Mitglied 

n e u b i s h e r 

 Dr. Metzger 

 Seitz 

 Winklhofer 

 
 
 
14. Vorstandschaft des Landschaftspflegeverbandes Aichach-Friedberg 
 
Anzahl der Mitglieder: Eins (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 

Aufgaben:  
- Durchführung und Förderung von landschaftspflegerischen und gestalterischen Maßnahmen 
- Erhaltung, Sicherung, Schaffung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
 

ordentliches Mitglied ordentliches Mitglied 

n e u b i s h e r 

 Dr. Metzger 

 
 
 
15. Vorstandschaft des Lebensraum Lechtal e. V. 
 
Anzahl der Mitglieder: Eins (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 

Aufgaben:  
- Koordination und Förderung der gebietsübergreifenden Naturschutzarbeit und nachhaltige Land- 
  schaftsentwicklung im bayerischen Lechtal 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
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ordentliches Mitglied ordentliches Mitglied 

n e u b i s h e r 

 Erhard 

 
 
 
 
16. Verwaltungsrat der Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs GmbH 
 
Anzahl der Mitglieder: Ein ordentliches Mitglied (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 
 

Aufgaben: 
- Aufbau eines tragfähigen Messewesens 
- Bau, Betrieb und Vermietung von Messehallen 
- der Verwaltungsrat hat eine beratende Funktion und dient der Vorbereitung der wesentlichen 

Entscheidungen der Gesellschafterversammlung; er spricht dazu Empfehlungen aus 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
 
 

ordentliches Mitglied ordentliches Mitglied 

n e u b i s h e r 

 Mayer 

 
 
17. Aufsichtsrat der Regio Augsburg Tourismus GmbH 
 
Anzahl der Mitglieder: Zwei (der Landrat ist nicht geborenes Mitglied) 
 
Aufgaben: 
- Förderung des Tourismus 
- Erhaltung und Schärfung der lokalen und regionalen Kultur und Identität 
 
Entschädigung je Sitzung: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
 

ordentliches Mitglied ordentliches Mitglied 

n e u b i s h e r 

 Dr. Metzger 

 Hatzold 

 
 
18. Aufsichtsrat der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH  
 
Anzahl der Mitglieder: Drei (der Landrat ist geborenes Mitglied) 
 
Aufgaben: 
- Organisation des Öffentlichen Personennahverkehrs 
- Planung, Steuerung und Koordination des ÖPNV im Nahverkehrsraum Augsburg  
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
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ordentliches Mitglied ordentliches Mitglied 

n e u b i s h e r 

Dr. Sturm Dr. Metzger 

 Nagl 

 Zinnecker 

 
 
19. Verbandsversammlung des Donaumoos-Zweckverband 
 
Anzahl der Mitglieder: Ein ordentliches Mitglied (der Landrat ist geborenes Mitglied) 
 
Aufgaben: 
- Schutz und Verbesserung der verbleibenden Moorflächen im Donaumoos 
- Entwicklung und Schutz der Lebensräume von Flora und Fauna 
 
Entschädigung je Sitzungsteilnahme: entsprechend Entschädigungssatzung des Landkreises 
 

ordentliches Mitglied Stellvertreter ordentliches Mitglied Stellvertreter 

n e u b i s h e r 
Dr. Sturm  Dr. Metzger Losinger 

  
 

Schindele (2. Stv.) 

   Rieber (3. Stv.) 

 
* Nach Art. 31 Abs. 3 Satz 1 KommZG werden die Verbandsräte kraft Amtes (Landrat Dr. Marc 
Sturm) im Falle ihrer Verhinderung durch ihre Stellvertreter (gewählter Stellvertreter des Landrats 
Manfred Losinger) vertreten. 
Neben dem Stellvertreter im Hauptamt können, mit dessen Zustimmung, weitere Personen als 
Stellvertreter des Landrats (in abgestufter Reihenfolge) bestellt werden (Art. 31 Abs. 3 Halbsatz 2 
KommZG). Hiervon wurde bereits in der Amtsperiode 2020 – 2026 Gebrauch gemacht.  
 
 
20. Zweckverband zur Tierkörperbeseitigung (nachrichtlich) 
 
Der Vertreter des Landkreises in der Verbandsversammlung ist nach Art. 31 Abs. 2 KommZG der 
Landrat. Ein Verbandsausschuss besteht nicht. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
Georg Großhauser  
 
 


